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Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6401/J der 
Abgeordneten Mühlberghuber und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6: 

Das Sozialministerium veröffentlicht regelmäßig von Statistik Austria ermittelte Daten zur 
„registrierten Wohnungslosigkeit“. Die letztverfügbaren Daten weisen für das Jahr 2014 rd. 
14.600 betroffene Personen in Österreich aus; aussagekräftige Unterscheidungen nach 
bestimmten Merkmalen sind aus statistischen Gründen nicht möglich. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Indikator nicht auf Ergebnissen einer 
„Straßenzählung“ beruht, sondern hierfür einerseits Daten aus dem Zentralen Melderegister 
sowie von Einrichtungen für Wohnungslose verwendet werden. 

 

Zu den Fragen 7 und 8: 
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Wenn obdachlose Personen die Voraussetzungen für rechtliche und finanzielle Ansprüche 
erfüllen, stehen diese auch ihnen zu. 

Zu den Fragen 11, 12 und 22: 

Die Mindestsicherung wird an obdachlose Menschen unter denselben Voraussetzungen 
gewährt, wie für nicht obdachlose Personen, nämlich unter Berücksichtigung der 
Einkommens- und Vermögenslage sowie des Einsatzes der Arbeitskraft, soweit keine 
Arbeitsunfähigkeit vorliegt. 

Wenn die obdachlose Person über keine Krankenversicherung verfügt, wird sie bei Bezug 
einer mindestsichernden Leistung der Länder von diesen auch zur gesetzlichen 
Krankenversicherung angemeldet und erhält somit ihren Versicherungsschutz über die 
Mindestsicherung. 

Zu den Fragen 23 bis 25: 

Die Frage der Unterbringung von Personen wegen Eigen- oder Fremdgefährdung fällt nicht in 
den Kompetenzbereich des Sozialministeriums. 

Zur Frage 27: 

Obdachlosen Menschen steht das gesamte Spektrum der Angebote des AMS zur Verfügung. 

Das Sozialministerium unterstützt die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die 
sich als Dachverband der Wohnungslosenhilfe in Österreich versteht (BAWO). 

Zu den restlichen Fragen: 

Nachdem die Wohnungslosenhilfe eine Angelegenheit der Länder ist, wären die Fragen an 
diese zu richten. 

Es existiert ein breites und regionalspezifisches Maßnahmenpaket auf Grundlage der Arbeit 
unterschiedlicher Organisationen (z.B. Volkshilfe, Caritas, AmberMed der Diakonie, Fonds 
Soziales Wien).  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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